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Bundesverwaltungsgericht bestätigt Sat.1-Lizenz durch MA HSH

Das Bundesverwaltungs-
gericht in Leipzig hat Mit-
te Juli 2020 den acht Jahre 
andauernden Streit über 
die Zuständigkeiten für die 
Lizenz-Erteilung für das 
Sat.1-TV-Programm zwi-
schen vier Landesmedienan-
stalten beendet. Bei den drei 
Landesmedienanstalten han-
delt es sich um die MA HSH 
Medienanstalt Hamburg 
Schleswig-Holstein mit Sitz 
in Norderstedt bei Hamburg 
als Beklagte und um zwei 
Klägerinnen – nämlich die 
Landeszentrale für Medi-
en und Kommunikation 
Rheinland-Pfalz (LMK) in 
Ludwigshafen und die Hes-
sische Landesanstalt für 
privaten Rundfunk und 
neue Medien (LPR Hes-
sen) in Kassel. Die Bundes-
verwaltungsrichter haben 
die Klage in letzter Instanz 
abgewiesen und damit die 
Sa t .1-Lizenz-Er te i lung 
durch die MA HSH bestätigt 
(Urteil vom 15. Juli 2020 – 
Az.: BVerwG 6 C 25.19). 

Sat.1 wechselte von der 
LMK zur MA HSH

Hintergrund der juristischen 
Auseinandersetzung ist die 
Entscheidung der ProSie-
benSat.1 TV Deutschland 
GmbH mit Sitz in Unter-
föhring bei München, die 

Lizenz auf Zulassung zur 
Veranstaltung und Verbrei-
tung des Programms Sat.1 

nicht mehr bei der LMK, 
sondern bei der MA HSH zu 
beantragen. Diese Zulassung 
hat die zuständige Kommis-
sion für Zulassung und 
Aufsicht (ZAK) in Berlin 
im Juni 2012 mit überzeu-
gender Mehrheit von elf zu 
drei Stimmen erteilt. Gegen 
den Bescheid der MA HSH 
vom 11. Juni 2012 reichten 
die Landeszentrale für Me-
dien und Kommunikation 
Rheinland-Pfalz (LMK) und 
die Hessische Landesanstalt 
für privaten Rundfunk und 
neue Medien (LPR Hessen) 
Klagen ein. Diese wurden 
im Mai 2013 in erster In-
stanz vom Verwaltungs-
gericht Schleswig (Urteil 
vom 23. Mai 2013 – Az.: VG 
Schleswig 11 A 3/13) und 
im November 2018 in zwei-
ter Instanz vom Oberver-
waltungsgericht Schleswig 
(Urteil vom 29. Nov. 2014 
– Az.: OVG Schleswig 3 LB 

19/14) abgewiesen. Die Re-
visionsklagen der LMK und 
der LPR Hessen gegen das 
Urteil des OVG Schleswig 
hat das BVerwG nun in drit-
ter und letzter Instanz erneut 
als unzulässig zurückgewie-
sen.

In der Presse-Information 
Nr. 44/2020 vom 16. Juli 
2020 heißt es: „Eine Lan-
desmedienanstalt kann sich 
nicht auf eine wehrfähige 
Rechtsposition berufen, um 
die Aufhebung einer Zu-
lassung zu erreichen, die 
eine andere Landesmedi-
en-anstalt einem privaten 
Rundfunk-Veranstalter für 
ein bundesweit verbrei-
tetes Fernsehprogramm 
auf der Grundlage einer 
Entscheidung der Kom-
mission für Zulassung und 
Aufsicht (ZAK) erteilt hat. 
Die Klagen sind mangels 
Klagebefugnis (§ 42 Abs. 2 
VwGO) bereits unzulässig. 
Die Klägerinnen können 
sich nicht auf das Grund-
recht der Rundfunkfreiheit 
(Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG) 
berufen.“ Auch aus Auf-
sichtsverantwortung für die 
Ausstrahlung der jeweiligen 
Landesfenster-Programme 
in Rheinland-Pfalz sowie in 
Hessen können keine wehr-
haften Rechtspositionen ab-
geleitet werden. 

MA HSH begrüßt das Ur-
teil aus Leipzig

MA HSH-Direktor Thomas 
Fuchs begrüßte das Urteil: 
„Ich freue mich für die Ge-
meinschaft der Medien-
anstalten, dass der ZAK-
Beschluss zur Sat.1-Lizenz 
jetzt endlich rechtskräftig 
geworden ist. Gleichwohl ist 
es ärgerlich, dass acht Jahre 
lang Zeit und Geld für einen 
unsinnigen Rechtsstreit auf-
gewendet werden mussten.“ 

Die Sat.1-Sende-Lizenz 
wurde für die Dauer von 
zehn Jahren ab dem 1. Juni 
2013 gewährt. Da wird es 
also in absehbarer Zukunft 
einen erneuten Antrag der 
ProSiebenSat.1 TV Deutsch-
land GmbH geben. (ps)

MA HSH-Direktor Thomas 
Fuchs durfte die Sat.1-Lizenz 
erteilen (Foto: Achim Mult-
haupt/MA HSH)
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Expedition Arktis
#WIELEBEN – Bleibt alles anders
#wieleben – bleibt alles anders
Die Luft, die wir atmen
Club 1: Die Überraschungstalkshow mit 

Hannes Ringlstetter

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeug-
nisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM, DVD, CD-i, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

und so geht es weiter ...
Herkunft und Zukunft der Werbebranche

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse,  Software-Erzeug-
nisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM, CD-i, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

New Business Verlag GmbH & Co. KG 
Nebendahlstraße 16, 22041 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

McLenBurger

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Ariane Krampe Filmproduktion GmbH 
Südliche Münchner Straße 2, 82031 Grünwald

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

stromlos

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Tellux Film GmbH 
Laplace Straße 12, 81679 München
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